AUSSCHNITT AUS DEM RECHTSWIRKSAMEN
BEBAUUNGSPLAN "BADLEITE" VOM 14.02.2006
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ZEICHENERKLARUNG FUR FESTSETZUNGEN
gemal § 9 BauGB Art. 81 BayBO

A) Durch Planzeichen

=== Grenze der raumlichen Geltungsbereiche der betroffenen

Anderungen im bestehenden Bebauungsplan
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

------- Baulinie fir Wohngeb&ude
————— Baugrenze flr Wohngebaude

Allgemeines Wohngebiet gemaR (§ 4 BauNVO)
Nicht zulassig n. §4 Abs. 3 BauNVO

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes
- sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe, Anlagen flir Verwaltungen,
Gartenbaubetriebe
- Tankstellen
04  Max. zulassige Grundflachenzahl (GRZ)
Die Grundflachenzahl ist durch Eintrag in die Nutzungsschablone im
zeichnerischen Teil als Hochstmal festgelegt.
Max. zulassige Geschossflachenzahl (GFZ)
— — — unterirdische Versorgungsleitung Bestand
] Verkehrsberuhigte Anliegerstralie, Bestand
] wassergebundener Belag
. Griinflache, naturnahe Gartengestaltung

: offentliche Grinflache Bestand

O zu erhaltende Baume

zu erhaltende bestehende Hecke/ Biotop

O 1 Baum auf Privatgrund, Standort frei wéahlbar

[E&233 Flachen zum Anpflanzen von Baumen und Strauchern, von jeglicher
Nutzung freizuhalten

Leitungsrechte, Regenriickhaltung, Bestand

Garagenstandort vorgeschrieben, dient zum Schallschutz

Sonstige Planzeichen

Nicht genannte Festsetzungen behalten nach Bebauungsplan "Badleite" und der
Anderung vom 23.03.2010 ihre Giiltigkeit.

. Art der | Anzahl
WA baulichen Nutzung| Vollgeschosse
04 Grundflachenzahl | Geschossflachenzahl
Wandhohe ;
0] Firsthahe | BaUWeIse
@ 10° - 45° Dachform | Dachneigung

B) Durch Text

1. Die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse gilt als Hochstgrenze.
Dachgeschoss ist kein Vollgeschoss.

2. Gelandeveranderung

Die natiirliche Gelandeoberflache der Grundstlicke ist grundsatzlich zu erhalten.
Gelandeveranderungen sind nur soweit zulassig, wie sie im Zusammenhang

mit der Erstellung der Gebaude zwingend erforderlich sind (max. 0.30 m iber Straenniveau).

3. Gestaltung

Als Dacheindeckung sind graue und naturrote Farbtone zulassig. Glanzende Materialien
sind bei Dachern unzulassig. Die Fassaden von Gebauden aller Art (also auch Garagen)
sind in hellen Farben zu gestalten. Grelle, fernwirkende Farben sind unzulassig.

Der Einbau von Sonnenkollektoren sind zulassig.

4. Unzulassige Anlagen
Warmepumpen sind im Abstand von mind. 3m zur Grundstiicksgrenze zu errichten.

5. Einfriedungen

Zaune durfen eine Hohe von 0,80 m einschlieBlich Sockel aufweisen.

Die Hausgarten kdnnen grundsétzlich auch ohne Einfriedungen gestaltet werden.

Mauern an der Grundstlcksgrenze sind aus Naturstein zugelassen. Die Sichtflachen im
Bereich der Einmiindungen sind einzuhalten. (n. RASt 06)

In Sockeln und Zaunen sind in Abstanden von mindestens 10 m Querungshilfen fiir Kleintiere
vorzusehen.

6. Garagen und Stellplatze (§9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) und Nebengebaude:

Es gilt die BayBO, Stauraum zur éffentlichen Verkehrsflache 5,00m.

Die Traufhdhe dieser Gebaude darf eine Hohe von im Mittel 3,00 m nicht Gberschreiten.
Garagen und einzelstehende Nebenanlagen sind auRerhalb der Baugrenzen maglich.

7. Abstandsflachen nach Art. 6 BayBO sind einzuhalten.

8. Versiegelung

Parkplatze, Stellplatze, Hof- und Garageneinfahrten, etc. sind mit wassergebundenen Belag
anzulegen.

Die Entwasserung darf nicht tber &ffentliche Verkehrsflachen erfolgen.

9. Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen

(89 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Die nicht (iberbauten und befestigten Flachen eines Grundstiickes sind ausreichend

zu begrinen und dauerhaft zu pflegen. Ausfalle sind artgleich zu ersetzen.

An der Baugebietsgrenze sind dreireihige Hecken aus heimischen Laubhdlzern in einer
Mindestbreite von 3,0 m auf den Privatgrundstiicken anzulegen und dauerhaft zu erhalten.
Der Anteil der dornreichen Straucharten muss mind. 35 % betragen.

Als Pflanzliste sind heimische Gehdlze vorzusehen.

Koniferen und sterile Gehdlze sind nicht erwlinscht und in grofieren Gruppen verboten.

Als Pflanzbeispiele gelten:

Cornus mas Hartriegel

Corylus avellana Haselnuss

Euonymus europeus  Pfaffenhitchen

Ligustrum vulgare Liguster

Rosa canina Hundsrose

Sorbus aucuparia Eberesche oder vergleichbare Gehdlze.

10. Denkmalschutz und Bodendenkmalpflege

Soweit bei Arbeiten frihgeschichtliche oder mittelalterliche Funde oder Bodenverfarbungen
auftreten, sind diese unverziglich der Unteren Denkmalschutzbehdrde beim Landratsamt
oder dem Bayrischen Landesamt fiir Denkmalpflege zu melden. Funde, die im Zuge der
Bauarbeiten gemacht werden, sind gemal § 8 DSchG anzuzeigen.

11. Bodenschutz

Die das Planungsgebiet umfassenden Flurstlicke sind im Altlastenkataster des Landkreises
Forchheim nicht aufgefiihrt. Sollten der Gemeinde jetzt oder zu einem spateren Zeitpunkt
Erkenntnisse vorliegen, die auf einen Altlastverdacht schlieflen lassen oder werden bei
ErschlieBungs- oder Baumalinahmen Anzeichen gefunden, die auf schadliche
Bodenveranderungen, Altlasten oder Grundwasserverunreinigungen schlieflen lassen, sind
die Arbeiten unverziglich einzustellen und die Bodenschutzbehdérde beim Landratsamt
Forchheim zu informieren.

Wird Oberboden nicht sofort weiterverwendet, ist er getrennt von anderen Bodenarten und
abseits sowie moglichst zusammenhangend zu lagern. Dabei darf er nicht durch Befahren
oder auf andere Weise verdichtet werden.

C) Hinweise
85 Bestehende Flurstiicke

TTT'] Boschungen

I Bestehende Gebéude

.. Sichtdreick
____| Eingriffs-/ Ausgleichsflache

E Parkplatz

Einschlagige Normen zum Schutz von Pflanzungen
G beachten. Wurzelschutz und Schutzabstande
einhalten.(keine Tiefwurzler)

bestehende Grundstiicksgrenzen

GREEE - mégliche Grundstiicksteilungen
»  FlieBrichtung Oberflachenwasserableitung

P> Msgliche Zufahrten

Die auftretenden Immissionen der landwirtschaftl. Bewirtschaftung missen
hingenommen werden.

Entwésserung wie im Bestand festgelegt.

Baugesuche sind zu versehen mit:

a) nivellierten Gelandeschnitten; Nachweis Uber Anschluss an
ErschlieBungsanlagen und evtl. Gelandeveranderungen (Ziffer 1 und 2).
Die Hohenkoten aller Gebaude, bezogen auf die StraRenoberkante mit
NN-Hohe, sind in die Plane einzubringen.

b) Nachweis der Einfriedung (Ziffer 5)

Leitungsnetze

In allen Stralen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer
Leitungszone in einer Breite von ca. 0,3 m fiir die Unterbringung der Telekommunikationslinien
der Telekom vorzusehen.

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt Baume, unterirdische Leitungen und
Kanale" der Forschungsgesellschaft fur Stralen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013; siehe
insbesondere Abschnitt 6, zu beachten. Wir bitten sicherzustellen, dass durch die
Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien
der Telekom nicht behindert werden.

Die Versorgung mit Strom erfolgt aus dem vorhandenen Netz.

Merkblatter der Infrastrukturanbieter sind durch die Fachplaner und beim Bau
zu beachten. Die Betreiber der Netze sind rechtzeitig zu beteiligen.

D) Artenschutz

Grundsatzlich ist zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestanden
gemal § 44 BNatSchG die folgende Vermeidungsmalnahme erforderlich:
Geholzbeseitigungen diirfen nur von Oktober bis Februar, auflerhalb der Vogelbrutzeit
(Méarz - September) erfolgen.

Dariiber hinaus sind keine vorgezogenen MaRRnahmen zur Sicherung der
kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitat (CEF-MaRnahmen) erforderlich.

CEF-Mafinahmen

Wenn maglich Erhaltung von Baumhohlen durch Versetzen, Verlagern, Fixieren von
Geholzen.

Im Fall der Entfernung von Gehdlzen sollte die Sicherung der Hohlenstrukturen
unter fachlicher Anleitung erfolgen.

AUSSCHNITT AUS DEM RECHTSWIRKSAMEN
FLACHENNUTZUNGSPLAN VOM 17.08.2022
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2} Anlage von zweireihigen - bzw. dreireihigen freiwachsenden Hecke
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/ Eingriffe in die Natur und Landschaft im Plangebiet
'\ 403/3 Anlage von standorttypischen Baumen als naturschutzfachlicher
/ 5 Ausgleich fiir die Eingriffe in die Natur und Landschaft
= O
Folgende Pflanzenarien werden unter Ricksichinahme der orilichen Siandori- und
B Bodenverhaltnisse zur Anpflanzung empfohlen:
\/‘/ Mr. Bot Mame ditsch. Mame Bodenverhalinisse  Wuchscharakter
5 1  Acer campestre Feldahom n-t Kl. Baum, GroRkstrauch
2 Alnus glutinosa Schwarzerie f Baum
\ - 3 Carpinus betulus Hainbuche t-n Baum
*/ 4 Comus mas Komelkirsche t-n Strauch
/ ¢ 5 Comus sanguinea Roter Hartriegel t-f Strauch
4 03/20 P v &  Corylus avellana Haselnui t-f Strauch
o 7  Cralaegus monogyna Weikdom t-n Sirauch
B  Euonymus suropasus Pfaffenhitchen t-f Strauch
5 Ligustrum vulgars Ligusier t-f Strauch
N 10 Lenicera xylosteum Heckenkirsche n-t Strauch
3 //\, \ 11 Malus syivestrs Holzapfel f-n Strauch
. A 4 D / 12  Mespilus gemanica Mispel n-t Strauch
o N 9 & 13  Prunus avium Vogelkirsche 1 Baum
) 14 Prunus padus Traubenkirsche n-f kl. Baum, Grofetrauch
15  Prunus spincsa Sehwarzdom t-n Sirauch
4 03/6 v 16 Pyrus communis Holzbime f-t kl. Baum
- 17 Rhamnus catharticus Kreuzdom t Strauch
2 - 18 Rhamnus frangula Faulbaum f Strauch
/ \‘/ \ 403 19 Rosa canina Hundsrose t-n Strauch
/ 20 Rosa rubiginosa Wein-Rose t-n Strauch
% ‘\ 21 Salix caprea Salweide n-f kl. Baum
/ 2 & g 22 Salix purpurea Purpurweide n-f Strauch
y /‘ \ 23 Sambucus nigra Holunder n-f Strauch
» 24 Sorbus aucuparia Eberesche n-f kl. Baum
\ 25 Vibumum lantana Wolliger Schneeball  t Strauch
26 Vibumum opulus Wassar-Schneeball f Strauch
/ \ @Q 403/22 f=feuchter;, n=normaler, t=trockener Boden
. 8 % X Des Weiteren sind zur Anpflanzung in Hecken folgende Baumarten geeignet
= \ //é Winterlinde, Stieleiche, Traubeneiche, Spitzahom, Esche, Ohsthdume als Hochstamm.
/ \x Pflanzqualitat:
. \& Q Straucher: 60M100; 2 mal verpflanzier Strauch ohne Ballen;
7 N\ / 403/8 Baume: Stammumfang 10/12
403/23 % \ »
OLN ANN (O
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Ausgleichmalinahmen

Die Eingriffsflache der OGF - Flachen im Bestand betragen im Geltungsbereich insgesamt:
F=1.584 gm.

MaRBnahmen Extern, Festsetzung der Ausgleichsflache n. §9 Abs. 1a BauGB:
Externe Kompensationsflache:

Teilflache Flurstiick 249, Gemarkung Dobenreuth, Gemeinde Pinzberg
Bewertung:

Kategorie |, oberer Wert - Grlinland intensiv

Entwicklungsziel: Streuobst, extensive Bewirtschaftung mit einer

Flache von ca. 1.584 gm

Obstbaume, (Qualitat: gem. BDB, Planzplan Abstimmung mit der UNB,

Sorten: Gravensteiner, Goldparmane, Landsberger Renette)

MaBnahmen zur Pflege:

Die Mahd erfolgt auf den Extensivwiesen einmal jahrlich flachenversetzt,

friihestens ab Mitte Juni. Das Mahgut wird auf der gesamten Flache abgefahren.

Eine Dlngung, Mulchen oder die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ist nicht gestattet.
Das Ufer der Trubbach weist wechselnde Bdschungsneigungen und Aufweitungen auf.
Ein Aufkommen von Gehdlzen im Gewasserrandstreifen ist durch Mahd zu vermeiden.
Eine Lagerung von Abfallen oder sonstigen Materialien auf der Flache ist untersagt.
Festlegung der genauen Lage durch Ortsbegehung mit der UNB und dem Bauherrn.

MaRnahmen und Pflegekonzepte
Grinflachen:

e Die Griinflichen sind mit einer freiwachsenden Hecke als Eingriinung, in der vorgegebenen Breite
vorzusehen. Zur Anpflanzung der Eingriinung sind standortgerechte und heimische Straucher (keine
Zierstraucher) und Baume zu verwenden. Eine Pflanzliste liegt der Stellungnahme bei.

e Die ersten 3 Jahre ist eine Anwachspflege (Pflanzschnitt, wassern, ggf. Verbissschutz) durchzufiihren.
Die langfristige Pflege ist bei Bedarf durch abschnittsweises ,auf den Stock setzen* im mehrjahrigen
Turnus (alle 10 - 15 Jahre) fachgerecht durchzufiihren.

o Alle Geholze sind dauerhaft zu erhalten, Ausfalle sind gleichartig zu ersetzen.

e Die offentlichen Griinflichen sind, sofern sie nicht schon Griinland sind, mit einer krauterreichen,
autochthonen Saatgutmischung anzuséen, z.B. Blumenwiese von Rieger-Hofmann oder Grundmischung von
SaatenZeller.

e Die Flachen sind ein- bis zweischrig ab 15.Juni zu mahen. Das Schnittgut ist abzurdumen. Mulchen,
Dlingung und Pflanzschutzmitteleinsatz ist unzulassig.

In den ersten zwei Jahren sind Schrépfschnitte, wie in den Saatguthinweisen empfohlen, erlaubt.

e Hohnunterschiede im Geldnde sollten mittels Natursteinmauern oder ausgezogenen Boschungen iiberwunden
werden.

e Fiir die Beleuchtung sind insektenfreundliche und energiesparende LED-Lampen im entsprechenden
Spektrum zu verwenden.

o PflegemaBnahmen, Rodungen und Geholzriickschnitte sind auBerhalb der Vogelbrutzeiten vom 01.10. bis zum
28.02. durchzufiihren.

VERFAHREN:

1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 04.09.2024 die Aufstellung des
Bebauungsplanes "Badleite, 2. Anderung" mit griinordnerischen Inhalten
im vereinfachten Verfahren gemal § 13 BauGB beschlossen.

2. Der Entwurf des Bebauungsplanes "Badleite, 2. Anderung" mit griinordnerischen
Inhalten in der Fassung vom 04.09.2024 wurde gemaR § 13 Abs. 2 Nr. 2i.V.m. §3 Abs.
2 BauGB nach vorheriger, ortsublicher Bekanntmachung, in der Zeit vom 30.09.2024 bis
04.11.2024 ausgelegt und wird als friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3
Abs. 1 BauGB und die friihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager
offentlicher Belange gemal § 4 Abs. 1 BauGB gewertet.

3. Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 12.03.2025 beschlossen, den Bebauungs-
plan "Badleite, 2. Anderung" mit griinordnerischen Inhalten in das beschleunigte Verfahren
gemaR § 13a BauGB umzuwandeln, da eine nachtragliche Anderung des Flichennutz-
ungsplanes weiterhin geplant ist.

Der Aufstellungsbeschluss wurde ortstiblich bekannt gemacht. In der
Bekanntmachung erfolgte der Hinweis, dass das beschleunigte Verfahren ohne
Durchfihrung einer Umweltprifung nach § 2 Abs. 4 BauGB stattfindet.

3. Der Entwurf des Bebauungsplanes "Badleite, 2. Anderung" mit griinordnerischen
Inhalten in der Fassung vom 04.06.2025 wurde gemal § 13 Abs. 2 Nr. 2i.V.m.
§ 3 Abs. 2 BauGB nach vorheriger, ortsublicher Bekanntmachung,
in der Zeit vom 23.06.2025 bis einschliief3lich 25.07.2025 o6ffentlich ausgelegt.

4. Zum Entwurf des Bebauungsplanes "Badleite, 2. Anderung" mit griinordnerischen
Inhalten wurden die Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange
gemaR § 13 Abs. 2 Nr. 3i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom
Planungsbiro vom 13.06.2025 in der Zeit
vom 23.06.2025 bis 25.07.2025 beteiligt.

5. Der Gemeinderat der Gemeinde Kunreuth hat mit Beschluss vom 03.09.2025,
nach Prifung und Abwagung der Stellungnahmen gemaf § 3 Abs. 2 und
§ 4 Abs. 2 BauGB, den Bebauungsplan ,Badleite, 2. Anderung® mit
grunordnerischen Inhalten in der Fassung vom 03.09.2025
gemal § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

6. Der Satzungsbeschluss wurde am ............. 2025 gemal § 10 Abs. 3 Satz 5 BauGB
ortsublich bekannt gemacht. Gleichzeitig wurde der Bebauungsplan mit allen
Bestandteilen auf der Internetseite der Gemeinde Kunreuth unter:

L) [www.kunreuth.de/bauleitplanung]
gemal § 10 Abs. 3 Satz 2 BauGB offentlich zuganglich gemacht.

Mit der Bekanntmachung ist der Bebauungsplan am .................. 2025
in Kraft getreten.

Der Plan und die Begrindung liegen zudem ab dem .................. 2025
wahrend der Dienstzeiten in den Raumen der Gemeindeverwaltung zur Einsicht aus.
Auf Verlangen wird Auskunft erteilt.

Die Bekanntmachung enthalt die Hinweise gemal:

§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB (Entschadigungsanspriiche)

§ 215 Abs. 1 BauGB (Unbeachtlichkeit von Verfahrens- und Formfehlern bei verspateter
Geltendmachung)

Kunreuth, den ......ccccooeveeveeeee.

Gemeinde Kunreuth
Landkreis Forchheim

Bebauungsplan
,Badleite, 2. Anderung“
mit grunordnerischen Inhalten
im beschleunigten Verfahren
gemal} §13a BauGB (Baugesetzbuch)

Betroffene Flurstucke sind
Nr. 403/17, 403/5 und 404/1
M 1:500

In der Fassung 03.09. 2025

BERND KRAMPE

DIPL-ING. ARCHITEKT, STADTPLANER —

SCHLESIENSTRASSE 38 c+42 7& 57| &
91413 NEUSTADT AN DER AISCH Y a <,L [
o | / X
N ;

E-MAIL: info@krampe-architektur.de ; £ :
Tel. 09161/1647 Fax 873018 T ,“J'




	Pläne und Ansichten
	BPlan


